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Jede Eingabe muß verständlich abgs-
faßt , und rein und leserlich geschrieben sevn,
und es müssen solche Personen , die in schrift¬
licher Darstellung ihrer Gedanken oder in
eiuer guten Handschrift nicht grübt sind, ih¬
ren Vortrag von Kundigeren aussetzen oder
abschreiben lassen.

Wer diese Vorschriften vernachlässigt,
hat es sich selbst beizumessen , wenn die Ein¬
gabe unberücksichtigt liegen bleiben sollte.

Sche m a.
Der Voigt N . zu N. . . . An
berichtet über . die höchstverordnete pro¬
in Folge Neftripts vom visorische Regierungs-
zo . April d . I . Commission

den n . May 1814 . in Oldenburg.
Der Bürger N . zu N. .. . Tn
bittet um . . . . . . . den höchstverordnete»

den n . May 1814 . Obcr -Gemeinderath
in Oldenburg.

70b ) R e g i e r n n g s - C 0 m rn i ssi 0 n s -B e-
ka nntmachüng vom 27 . Zuni gukl.
ZO. oj . IZkg.

Nachtrag zur Zn Beziehrrng allf die Pnblication vom
11 . May d. Z . über die Form der bei denüber die Form ch , . . . _ .

der Eingaben Staats -Behörden erriZllreichenden Brttschrif-
<m die kandes- ren und Bestellungen der Unterthalien wird
M May noch ferner ungeordnet , daß alle

bei der Höchstverordneten provisorichrn Re¬
gie-
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